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Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung kann 
es zu einer Haftung des Handelnden führen, wenn dieser 
im Rahmen geschäftlicher Verhandlungen oder bei Ver-
tragsabschlüssen für eine GmbH die Firma unter Weglas-
sen des Zusatzes „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ 
oder „GmbH“ zeichnet.

Durch die im GmbH-Gesetz (GmbHG) vorgeschriebene 
Aufnahme der Gesellschaftsform in die Firma soll dem 
Geschäftsgegner die Tatsache der beschränkten Haftung 
seines Verhandlungs- oder Vertragspartners deutlich vor 
Augen geführt werden. Wird die vom Rechtsverkehr er-
wartete Offenlegung unterlassen, werden unzutreffende 
Vorstellungen erweckt. Dadurch entsteht die Gefahr, dass 
der Geschäftsgegner Dispositionen trifft, die er bei Kennt-
nis des wahren Sachverhalts ganz oder in dieser Form un-
terlassen hätte. 

Diese Grundsätze gelten entsprechend, wenn die Firma in 
Form der Unternehmergesellschaft unter Weglassen des 
im GmbHG zwingend vorgeschriebenen Zusatzes „Unter-
nehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ oder „UG (haf-
tungsbeschränkt)“ gezeichnet wird. Angesichts des Um-
standes, dass die Unternehmergesellschaft mit einem nur 
ganz geringen Stammkapital ausgestattet sein kann, be-
steht sogar ein besonderes Bedürfnis des Rechtsverkehrs, 

UG (haftungsbeschränkt) – persönliche Haftung bei  
unrichtiger Firmierung

dass hierauf hingewiesen wird. Aus Gründen des effek-
tiven Gläubigerschutzes ist daher gerade auch hier eine 
entsprechende Haftung geboten.

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen 
Fall schloss der Geschäftsführer einer Unternehmergesell-
schaft (haftungsbeschränkt) einen Werkvertrag über die 
Aufführung von Dach- und Fassadenarbeiten. Der Vertrag 
wurde mit der Firmenbezeichnung „GmbH u. G.“ unter-
zeichnet; der Auftraggeber leistete Vorschusszahlungen. 
Die Arbeiten wurden begonnen, aber nicht zu Ende ge-
führt. Daraufhin kündigte der Auftraggeber und verlangte 
Schadensersatz. 

Der BGH kam zu dem Entschluss, dass der Geschäftsfüh-
rer zur persönlichen Haftung herangezogen werden kann, 
da er bei der Vertragsunterzeichnung nicht den zwingend 
vorgeschriebenen Zusatz „UG (haftungsbeschränkt)“ ver-
wendete. Mit der Firmenbezeichnung „GmbH u. G.“ wur-
de bei dem Vertragspartner der Anschein erweckt, dass es 
sich um eine GmbH handele und nicht um eine „Unter-
nehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), die bereits mit 
einem geringen Stammkapital gegründet werden kann 
(hier: 100 €).
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In seinem Urteil vom 23.1.2013 hat der Bundesge-
richtshof (BGH) im Falle einer GbR entschieden, dass 
der Abschluss eines schriftlichen Mietvertrages mit Wir-
kung für die GbR nicht dessen Unterzeichnung durch 
sämtliche geschäftsführenden Gesellschafter voraus-
setzt. Vielmehr kann sich die Gesellschaft durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. 

Die Erklärung des Bevollmächtigten ist wirksam 
im Namen der Gesellschaft abgegeben, wenn sie 
mit einem das Vertretungsverhältnis anzei-
genden Zusatz versehen ist. Das Hinzusetzen 
eines (Firmen-)Stempels zu einer Unterschrift des 
Gesellschafters weist denjenigen, der die Unter-
schrift geleistet hat, als unterschriftsberechtigt 
für die Gesellschaft aus. Eine so abgegebene Erklä-
rung genügt auch der Schriftform. Denn sie erweckt 
anders als die nur von einem einzelnen Gesellschafter 
ohne Vertretungszusatz abgegebene Erklärung nicht 
den äußeren Anschein, es könnten noch weitere Unter-
schriften fehlen.

In einem im Jahr 2003 entschiedenen Fall urteilte der 
BGH zwar, dass wenn eines der zur gemeinschaftlichen 

Schriftform beim Mietvertrag mit einer GbR

Vertretung berufenen Organmitglieder der Gesellschaft 
den Vertrag unterzeichnet, die Schriftform nur gewahrt 
ist, wenn auch die übrigen Organmitglieder unterzeich-
nen oder die Unterschrift den Hinweis enthält, dass das 
unterzeichnende Organmitglied auch diejenigen Organ-
mitglieder vertreten will, die nicht unterzeichnet haben. 
Dies gilt aber nur, wenn dem Erscheinungsbild der Ur-
kunde nach die Unterschrift des Unterzeichners in sei-
ner Eigenschaft als Mitglied des mehrgliedrigen Organs 
abgegeben ist. Nur dann erweckt die Urkunde den An-
schein, es könnten noch weitere Unterschriften, näm-
lich diejenigen der übrigen Organmitglieder, fehlen.

Anders liegt der Fall, wenn dem Erscheinungsbild der 
Urkunde nach der Unterzeichner für sich allein die Be-
rechtigung zum Abschluss des fraglichen Rechtsge-
schäfts in Anspruch nimmt und dies durch einen die al-
leinige Vertretung der Gesellschaft anzeigenden Zusatz 
kenntlich macht. Ein solcher Zusatz liegt in der 
Verwendung des vom Geschäftsinhaber autori-
sierten Firmen- oder Betriebsstempels. Denn der 
Geschäftsverkehr misst dem Firmen- oder Be-
triebsstempel eine Legitimationswirkung bei.



Ausgabe 02 / 2013seite 4

aktuell
Recht

www.conscienta.de/newsletter

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich in seiner 
Entscheidung vom 20.3.2013 mit der Frage befasst, ob 
eine Formularklausel in einem Wohnraummietvertrag 
wirksam ist, welche die Haltung von Hunden und 
Katzen in einer Mietwohnung generell untersagt. 

In dem Fall aus der Praxis war in dem Mietvertrag mit 
einer Genossenschaft als „zusätzliche Vereinbarung“ 
enthalten, dass das Mitglied verpflichtet sei, „keine 
Hunde und Katzen zu halten“. Der Mieter zog mit 
seiner Familie und einem Mischlingshund mit einer 
Schulterhöhe von etwa 20 cm in die Wohnung ein. 
Daraufhin wurde er von der Genossenschaft aufgefor-
dert, das Tier binnen vier Wochen abzuschaffen. 
Nachdem der Mieter der Aufforderung nicht nachkam, 
hat der Vermieter ihn auf Entfernung des Hundes aus 
der Wohnung und Unterlassung der Hundehaltung in 
Anspruch genommen.

Der BGH entschied jedoch, dass eine Allgemeine 
Geschäftsbedingung des Vermieters, welche die 
Haltung von Hunden und Katzen in der Mietwohnung 
generell untersagt, unwirksam ist. Sie benachteiligt den 
Mieter unangemessen, weil sie ihm eine Hunde- und 
Katzenhaltung ausnahmslos und ohne Rücksicht auf 
besondere Fallgestaltungen und Interessenlagen 
verbietet. Zugleich verstößt sie gegen den wesentlichen 
Grundgedanken der Gebrauchsgewährungspflicht des 
Vermieters. Ob eine Tierhaltung zum vertragsgemäßen 
Gebrauch gehört, erfordert eine umfassende Interes-
senabwägung im Einzelfall. Eine generelle Verbotsklau-
sel würde – in Widerspruch dazu – eine Tierhaltung 
auch in den Fällen ausschließen, in denen eine solche 
Abwägung eindeutig zugunsten des Mieters ausfiele. 

Die Unwirksamkeit der Klausel führt nicht dazu, dass 
der Mieter Hunde oder Katzen ohne jegliche Rücksicht 
auf andere halten kann. Sie hat vielmehr zur Folge, dass 
die gebotene umfassende Abwägung der im Einzelfall 
konkret betroffenen Belange und Interessen der 
Mietvertragsparteien, der anderen Hausbewohner und 
der Nachbarn erfolgen muss. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich am 
20.3.2013 mit der Frage zu befassen, ob und unter 
welchen Voraussetzungen ein Wohnungsvermieter 
wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens gehindert 
sein kann, das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs zu 
kündigen. 

In dem entschiedenen Fall bewohnten die Mieter 
seit Februar 2008 ein Einfamilienhaus. Mit Schreiben 
vom 29.3.2011 kündigte die Vermieterin das Miet-
verhältnis zum 30.6.2011 mit der Begründung, das 
Haus werde für ihren Enkel und dessen Familie be-
nötigt. 

Der BGH sah die Eigenbedarfskündigung nicht als 
rechtsmissbräuchlich an, obwohl sie nur 3 Jahre 
nach Beginn des Mietverhältnisses ausgesprochen 
wurde und der Sohn der Vermieterin bei der Anmie-
tung gegenüber den Mietern mündlich geäußert 
habe, ein Eigenbedarf komme nicht in Betracht, al-
lenfalls sei ein Verkauf des Anwesens möglich. Denn 
der Eigenbedarf sei erst später aufgrund einer nach 
der Vermietung eingetretenen Änderung der beruf-
lichen und familiären Verhältnisse des Enkels ent-
standen und für die Vermieterin zuvor nicht abseh-
bar gewesen. 

Die Kündigung wegen Eigenbedarfs ist nur dann 
rechtsmissbräuchlich, wenn der Vermieter bei Ab-
schluss des Mietvertrages beabsichtigt oder zumin-
dest erwägt, die Wohnung alsbald selbst zu nutzen 
oder sie einem Angehörigen seiner Familie oder sei-
nes Haushalts zu überlassen. Dies war hier nicht der 
Fall, weil bei Abschluss des Mietvertrages noch nicht 
absehbar war, dass der Enkel seine Lebensplanung 
ändern würde und das vermietete Einfamilienhaus 
zusammen mit seiner Familie würde bewohnen wol-
len.

Kein generelles Verbot von Hunde- 
und Katzenhaltung durch eine
allgemeine Geschäftsbedingung

Keine Rechtsmissbräuch-
lichkeit einer Eigenbe-
darfskündigung
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Der Bundesgerichtshof hat am 21.3.2013 über die 
Pflichten eines Architekten im Hinblick auf die Ermitt-
lung und Berücksichtigung der Kosten eines von ihm 
zu planenden Bauwerks geurteilt.

Folgender Sachverhalt lag dem Gericht zur Entschei-
dung vor: Ein Architekt wurde mit der Genehmi-
gungsplanung für ein Wohnhaus beauftragt, sie 
wurde jedoch nicht realisiert. Nach der Behauptung 
des Bauherrn war sie für ihn unbrauchbar, weil sie 
mit Baukosten von über 1,5 Mio. DM weit über dem 
vorgegebenen Kostenrahmen von 800.000 DM gele-
gen habe. Der Architekt stellte die erbrachten Pla-
nungsleistungen in Rechnung. 

Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, der Architekt 
sei grundsätzlich verpflichtet, bereits im Rahmen der 
sogenannten Grundlagenermittlung den wirtschaftli-
chen Rahmen für ein Bauvorhaben abzustecken und 
dessen Kostenvorstellungen zu berücksichtigen. Die-
se Vorstellungen seien in dem Sinne verbindlich, dass 
sie – vorbehaltlich einer nachträglichen Änderung – 
den Planungsrahmen bestimmen und jedenfalls dann 
regelmäßig zum Vertragsinhalt werden, wenn der 
Architekt ihnen nicht widerspricht. 

Solche Kostenvorstellungen sind auch dann beacht-
lich, wenn sie nicht eine genaue Bausummenober-
grenze enthalten, sondern nur Angaben zur unge-
fähren Bausumme, mit denen ein Kostenrahmen 
abgesteckt wird. Etwaige Zweifel über den Umfang 
des Kostenrahmens muss der Architekt aufklären, 
was auch durch die von der Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure erfassten Kostenermitt-
lungen für den Auftraggeber geschehen kann. 
Überschreitet der Architekt den vorgegebenen 
Kostenrahmen und ist die Planung deshalb un-
brauchbar, so kann der Anspruch auf Honorar 
entfallen.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) kann eine 
Ehe geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Die 
Ehe scheitert, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehe-
gatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden 
kann, dass die Ehegatten sie wiederherstellen. 

Der Begriff des „Scheiterns der Ehe“ setzt sich also aus 
zwei Komponenten zusammen: Es bedarf der Feststel-
lung des Nichtbestehens der Lebensgemeinschaft der 
Ehegatten und darüber hinaus der Prognose, dass die 
Wiederaufnahme der Lebensgemeinschaft nicht er-
wartet werden kann. Eine Scheidung ist erst dann 
möglich, wenn die Ehegatten mindestens 1 Jahr lang 
getrennt gelebt haben.

Ehegatten leben getrennt, wenn zwischen ihnen keine 
häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie 
erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche Le-
bensgemeinschaft ablehnt. Der Begriff des „Getrennt-
lebens“ gründet danach auf drei Elementen, die zu-
sammentreffen müssen, nämlich objektiv die häusliche 
Trennung und subjektiv einmal der Wille zumindest 
eines Ehegatten, die häusliche Gemeinschaft nicht 
wiederherzustellen, und zum anderen dessen Motiv, 
die in der Ablehnung der ehelichen Lebensgemein-
schaft besteht.

So besteht eine häusliche Gemeinschaft auch dann 
nicht mehr, wenn die Ehegatten innerhalb der Woh-
nung getrennt leben. Dies setzt jedoch voraus, dass 
kein gemeinsamer Haushalt geführt wird und zwi-
schen den Ehegatten keine wesentlichen persönlichen 
Beziehungen mehr bestehen. Hiervon kann nicht aus-
gegangen werden, wenn die Haushaltsführung ent-
sprechend der Arbeitsaufteilung zwischen den Ehegat-
ten in wesentlichen Teilen aufrechterhalten wird.

In einer Entscheidung vom 7.12.2012 entschieden die 
Richter des Oberlandesgerichts Köln, dass ein „Ge-
trenntleben“ nicht vorliegt, wenn die Ehefrau noch die 
Wäschepflege für den Ehemann übernimmt, im We-
sentlichen die Einkäufe für die Familie tätigt und auch 
das Schlafzimmer in der Ehewohnung noch gemein-
sam genutzt wird. 

Pflichten des Architekten bei  
Kostenermittlung

Scheidung – kein Tren-
nungsjahr bei gemein-
samem Schlafzimmer
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Gerade zur Reisezeit passiert es häufiger, dass Flüge 
überbucht sind, annulliert werden oder sich verspä-
ten. Auch ist es nicht selten, dass Reisegepäck verlo-
ren geht oder beschädigt bzw. verspätet abgeliefert 
wird. In all diesen Fällen haben Fluggäste aus dem in-
ternationalen, europäischen und nationalen Recht 
umfangreiche Ansprüche gegen die Fluggesellschaft. 

Mit dem Gesetz zur Schlichtung im Luftverkehr be-
kommen Passagiere das Recht auf eine schnelle, ko-
stenlose und effektive Schlichtung bei Streitigkeiten. 
Wenn Airlines die Ansprüche ihrer Kunden bei Verspä-
tung, Annullierung oder Überbuchung und bei Ge-
päckschäden nicht erfüllen, wird die Schlichtungsstelle 
sich schnell und für den Fluggast grundsätzlich ko-
stenlos um eine einvernehmliche Streitbeilegung be-
mühen. Die Neuregelungen sollen gewährleisten, dass 
Zahlungsansprüche bis zu 5.000 € mithilfe der 
Schlichtungsstelle durchgesetzt werden können.

Voraussetzung für das Funktionieren der Schlichtung 
ist ihre Akzeptanz durch die Luftfahrtunternehmen. 
Diese sind nicht gezwungen die Schlichtungsvorschlä-
ge anzuerkennen. Deshalb setzt das Gesetz zunächst 

Gesetz zur Schlichtung im Luftverkehr tritt zum  
1.11.2013 in Kraft

auf eine freiwillige Schlichtung durch privatrechtlich, 
d. h. durch die Luftfahrtunternehmen organisierte 
Schlichtungsstellen. Erfüllen sie die gesetzlich festge-
legten Anforderungen, insbesondere an die Unpartei-
lichkeit der Stelle und die Fairness des Verfahrens, kön-
nen sie von der Bundesregierung anerkannt werden. 
Unternehmen, die sich nicht freiwillig an der Schlich-
tung beteiligen, werden einer behördlichen Schlich-
tung beim Bundesamt für Justiz überantwortet. Das 
Verfahren ist für den Fluggast zunächst kostenlos.

Die im Bundesverband der Deutschen Luftverkehrs-
wirtschaft e. V. (BDL) zusammengeschlossenen deut-
schen und die in dem Board of Airline Representatives 
in Germany e. V. (BARIG) organisierten ausländischen 
Fluggesellschaften haben sich zur freiwilligen Teilnah-
me an einer Schlichtung bereit erklärt. Auch von den 
großen, nicht in einem Verband organisierten auslän-
dischen Airlines gibt es positive Signale zur Teilnahme. 

Das Gesetz tritt am 1.11.2013 in Kraft. Alle ab diesem 
Zeitpunkt entstehenden Fluggast-ansprüche können 
dann geschlichtet werden.

Ab dem 1.7.2013 werden die geschützten Beträge, die 
bei einer Zwangsvollstreckung in Forderungen und an-
dere Vermögensrechte nicht gepfändet werden dürfen, 
erhöht. 

Die Höhe der Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkom-
men wird jeweils zum 1.7. eines jeden zweiten Jahres an 
die Entwicklung des steuerlichen Freibetrags für das 
sächliche Existenzminimum angepasst. 

Höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen  
ab 1.7.2013 

Ab dem 1.7.2013 beträgt der monatlich unpfändbare 
Grundbetrag 1.045,04 € (bisher: 1.028,89 €). Dieser Be-
trag erhöht sich, wenn gesetzliche Unterhaltspflichten zu 
erfüllen sind, um monatlich 393,30 € (bisher: 387,22 €) 
für die erste und um jeweils weitere 219,12 € (bisher 
215,73 €) für die zweite bis fünfte Person. Wenn Schuld-
ner mehr verdienen als den so ermittelten pfändungs-
freien Betrag, verbleibt ihnen vom Mehrbetrag ebenfalls 
ein bestimmter Anteil.
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 17.4.2013 
in zwei Entscheidungen mit der Auslegung einer All-
gemeinen Geschäftsbedingung in Stromlieferungsver-
trägen befasst, nach der einem Neukunden bei einer 
bestimmten Vertragsdauer ein einmaliger Bonus ge-
währt wird. 

In den zu entscheidenden Verfahren streiten die Par-
teien darüber, ob der Stromlieferant verpflichtet ist, 
den Stromabnehmern diesen sogenannten „Aktions-
bonus“ zu zahlen. Den Stromlieferungsverträgen lag 
folgende Allgemeine Geschäftsbedingung zugrunde: 
„Wenn Sie als Neukunde einen Vertrag mit dem 
Stromlieferanten schließen, gewährt Ihnen dieser ei-
nen einmaligen Bonus. Dieser wird nach 12 Monaten 
Belieferungszeit fällig und spätestens mit der ersten 
Jahresrechnung verrechnet. Neukunde ist, wer in den 

„Aktionsbonus“ in einem Stromlieferungsvertrag 

letzten 6 Monaten vor Vertragsschluss in seinem Haus-
halt nicht von dem Lieferanten beliefert wurde. Der 
Bonus entfällt bei Kündigung innerhalb des ersten Be-
lieferungsjahres, es sei denn, die Kündigung wird erst 
nach Ablauf des ersten Belieferungsjahres wirksam.“ 

Die Stromkunden kündigten die Verträge jeweils zum 
Ablauf des ersten Belieferungsjahres. Der Stromliefe-
rant berücksichtigte den Bonus in den Schlussrech-
nungen nicht.  Der BGH hat jedoch entschieden, dass 
die Klausel in der hier maßgeblichen Fassung für einen 
juristisch nicht vorgebildeten Kunden ohne Weiteres 
dahin verstanden werden kann, dass ein Anspruch auf 
den Bonus bereits dann besteht, wenn der Vertrag 
mindestens ein Jahr bestanden hat. Die Klausel ist des-
halb in diesem Sinne auszulegen. 

Nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts Karlsruhe 
vom 23.1.2013 hat der Darlehensgeber bei der Gewäh-
rung eines Darlehens gegenüber einer BGB-Gesellschaft 
gegen sämtliche Gesellschafter einen gesamtschuldne-
rischen Rückzahlungsanspruch. Auch eine zwischenzeit-
liche Auflösung der BGB-Gesellschaft ändert daran 
nichts.

BGB-Gesellschafter – Haftung für Darlehensrückzahlung

Leistet ein Schuldner Teilzahlungen, so stellt dies ein An-
erkenntnis im Sinne des BGB dar, mit der Folge, dass die 
Verjährung erneut zu laufen beginnt.
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 17.4.2013 
in zwei Entscheidungen mit der Auslegung einer All-
gemeinen Geschäftsbedingung in Stromlieferungsver-
trägen befasst, nach der einem Neukunden bei einer 
bestimmten Vertragsdauer ein einmaliger Bonus ge-
währt wird. 

In den zu entscheidenden Verfahren streiten die Par-
teien darüber, ob der Stromlieferant verpflichtet ist, 
den Stromabnehmern diesen sogenannten „Aktions-
bonus“ zu zahlen. Den Stromlieferungsverträgen lag 
folgende Allgemeine Geschäftsbedingung zugrunde: 
„Wenn Sie als Neukunde einen Vertrag mit dem 
Stromlieferanten schließen, gewährt Ihnen dieser ei-
nen einmaligen Bonus. Dieser wird nach 12 Monaten 
Belieferungszeit fällig und spätestens mit der ersten 
Jahresrechnung verrechnet. Neukunde ist, wer in den 

Erteilung von Musikunterricht in der Mietwohnung 

letzten 6 Monaten vor Vertragsschluss in seinem Haus-
halt nicht von dem Lieferanten beliefert wurde. Der 
Bonus entfällt bei Kündigung innerhalb des ersten Be-
lieferungsjahres, es sei denn, die Kündigung wird erst 
nach Ablauf des ersten Belieferungsjahres wirksam.“ 

Die Stromkunden kündigten die Verträge jeweils zum 
Ablauf des ersten Belieferungsjahres. Der Stromliefe-
rant berücksichtigte den Bonus in den Schlussrech-
nungen nicht.  Der BGH hat jedoch entschieden, dass 
die Klausel in der hier maßgeblichen Fassung für einen 
juristisch nicht vorgebildeten Kunden ohne Weiteres 
dahin verstanden werden kann, dass ein Anspruch auf 
den Bonus bereits dann besteht, wenn der Vertrag 
mindestens ein Jahr bestanden hat. Die Klausel ist des-
halb in diesem Sinne auszulegen. 

Der Bundesgerichtshof hatte mit seinem Urteil aus Juni 
2011 entschieden, dass eine Bankklausel über die Zah-
lung einer monatlichen Gebühr für die Führung des Dar-
lehenskontos in allgemeinen Geschäftsbedingungen ei-
ner Bank unwirksam ist. Nach Auffassung der Richter 
handelt es sich hier um Entgelte für Tätigkeiten, die im 
eigenen Interesse der Bank erfolgen.

Entgeltklausel für Übersendung von Jahres- 
Darlehenskontoauszügen

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte nun zu entschei-
den, ob dies auch für eine Klausel gilt, die ein Entgelt für 
die Übersendung der Jahres-Darlehenskontoauszüge 
vorsieht. Die Richter kamen hier zu dem Entschluss, dass 
diese Klausel wirksam ist, da in der Übersendung eine 
besondere Service-Leistung der Bank zu sehen ist. 
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Nach dem Arbeitsgerichtsgesetz sind die Gerichte für 
Arbeitssachen ausschließlich zuständig für Rechtsstrei-
tigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
aus dem Arbeitsverhältnis und über das Bestehen oder 
Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses. 

In Betrieben einer juristischen Person oder einer 
Personengesamtheit gelten Personen nicht als 
Arbeitnehmer, die kraft Gesetzes, Satzung oder 
Gesellschaftsvertrags allein oder als Mitglieder des 
Vertretungsorgans zur Vertretung der juristischen 
Person oder der Personengesamtheit berufen sind (z. B. 
GmbH-Geschäftsführer). Für einen Rechtsstreit 
zwischen dem Vertretungsorgan und der 
juristischen Person sind demnach die Gerichte 
für Arbeitssachen nicht berufen. Das gilt auch für 
das der Organstellung zugrunde liegende Rechtsver-
hältnis. Für Ansprüche aus dem der Geschäftsführertä-
tigkeit zugrunde liegenden Vertrag sind deshalb die 
ordentlichen Gerichte zuständig.

Anders kann es jedoch dann liegen, wenn und so weit 
der Rechtsstreit nicht das der Organstellung zugrunde 
liegende Rechtsverhältnis betrifft, sondern eine weitere 
Rechtsbeziehung besteht. Dies ist z. B. der Fall, wenn 

Zuständigkeit der Arbeitsgerichtsbarkeit für  
GmbH-Geschäftsführer?

der Organvertreter Rechte auch mit der Begründung 
geltend macht, nach der Abberufung als Geschäftsfüh-
rer habe sich das nicht gekündigte Anstellungsverhält-
nis – wieder – in ein Arbeitsverhältnis umgewandelt.

Zwar liegt der Berufung eines Arbeitnehmers zum 
Geschäftsführer einer GmbH eine vertragliche Abrede 
zugrunde, die regelmäßig als ein Geschäftsführerdienst-
vertrag zu qualifizieren ist und mit der das Arbeitsver-
hältnis grundsätzlich aufgehoben wird. Zwingend ist 
dies aber nicht. Zum einen kann die Bestellung zum 
Geschäftsführer einer GmbH auch auf einem Arbeits-
vertrag beruhen. Zum anderen bleibt der Arbeits-
vertrag bestehen, wenn der Arbeitnehmer 
aufgrund einer formlosen Abrede zum Ge-
schäftsführer der GmbH bestellt wird, da eine 
wirksame Aufhebung des früheren Arbeitsver-
hältnisses die Einhaltung der Schriftform 
voraussetzt. Ansprüche aus diesem Arbeitsvertrag 
können dann nach Abberufung aus der Organschaft 
vor den Gerichten für Arbeitssachen geltend gemacht 
werden. Dies gilt auch für die während der Zeit der 
Geschäftsführerbestellung auf dieser arbeitsvertrag-
lichen Basis entstandenen Ansprüche.
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Ein abgelehnter Stellenbewerber hat nach einer 
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 
25.4.2013 gegen den Arbeitgeber keinen Anspruch auf 
Auskunft, ob dieser einen anderen Bewerber eingestellt 
hat. 

Im entschiedenen Fall hatte eine 1961 in der russischen 
SSR geborene Bewerberin sich im Jahre 2006 auf die 
von einem Unternehmen ausgeschriebene Stelle eines/
einer Softwareentwicklers/-entwicklerin erfolglos 
beworben. Das Unternehmen teilte ihr nicht mit, ob sie 
einen anderen Bewerber eingestellt hatte und 
gegebenenfalls, welche Kriterien für diese Entschei-
dung maßgeblich gewesen waren. Die Bewerberin 
behauptete, sie habe die Voraussetzungen für die 
ausgeschriebene Stelle erfüllt und sei lediglich wegen 
ihres Geschlechts, ihres Alters und ihrer Herkunft nicht 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und 
diskriminiert worden. Sie verlangte vom Unternehmen 
eine angemessene Entschädigung in Geld.

Einen Anspruch der Bewerberin auf Auskunft gegen 
das Unternehmen, ob dieses einen anderen Bewerber 
eingestellt hat und gegebenenfalls aufgrund welcher 
Kriterien, sahen die Richter des Bundesarbeitsgerichts 

Auskunftsanspruch eines abgelehnten Stellenbewerbers  

(BAG) nach nationalem Recht nicht. Auf seine Vorlage 
an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) hatte dieser 
mit Urteil vom 19.4.2012 entschieden, dass sich ein 
solcher Auskunftsanspruch auch nicht aufgrund des 
Gemeinschaftsrechts ergibt, die Verweigerung jedes 
Zugangs zu Informationen durch einen Arbeitgeber 
jedoch unter Umständen einen Gesichtspunkt 
darstellen kann, welcher beim Nachweis der Tatsachen 
heranzuziehen ist, die eine Diskriminierung vermuten 
lassen. 

Unter Zugrundelegung dieser Rechtsprechung des 
EuGH blieb die Entschädigungsklage vor dem BAG 
ohne Erfolg. Die Bewerberin hat zwar auf ihr Ge-
schlecht, ihr Alter und ihre Herkunft hingewiesen, 
jedoch keine ausreichenden Indizien dargelegt, welche 
eine Benachteiligung wegen eines im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz genannten Grundes 
vermuten lassen und die zu einer Beweislast des 
Unternehmens dafür führen würden, dass kein Verstoß 
gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteili-
gungen vorgelegen hat. Auch die Verweigerung 
jeglicher Auskunft durch das Unternehmen begründete 
nicht die Vermutung einer unzulässigen Benachteili-
gung der Bewerberin. 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Rechte des leiblichen, 
nicht rechtlichen Vaters sollen die Rechte leiblicher Väter, 
die sich Umgang mit ihrem Kind wünschen, gestärkt 
werden. Hat das Kind des leiblichen Vaters bereits einen 
rechtlichen Vater, sorgen die Neuregelungen künftig da-
für, dass auch der leibliche Vater Kontakt zu seinem Kind 
haben kann, sofern er sich ernsthaft für sein Kind inte-
ressiert.

Umgangsrecht – mehr Rechte für leibliche Väter  
im Interesse der Kinder

In Zukunft kommt es für das Umgangsrecht des leib-
lichen Vaters nicht mehr darauf an, dass bereits eine 
enge Beziehung zu dem Kind besteht. Entscheidend ist 
vielmehr, ob der leibliche Vater ein ernsthaftes Interesse 
an seinem Kind gezeigt hat und ob der Umgang mit 
dem leiblichen Vater dem Kindeswohl dient.
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In einem Fall aus der Praxis wurde von einem Reisever-
anstalter eine 14tägige Kreuzfahrt „Sommer in Grön-
land“ durchgeführt. Dabei kam es zu Abweichungen 
von der Reiseplanung. So wurden andere Fahrtrouten 
gewählt als vorgesehen, geplante Landgänge entfie-
len oder waren erheblich verkürzt. Da das Schiff ver-
schmutztes Bunkeröl aufgenommen hatte, wodurch 
die Maschinenleistung herabgesetzt wurde, entfielen 
zudem die vorgesehenen Besuche der Färöer und der 
Orkney-Inseln. Der Veranstalter erstattete 40 % des 
Reisepreises. 

Die geschädigten Urlauber machten nun vor Gericht 
folgende Punkte geltend:
  Eine Minderung von weiteren 40 % des gezahlten 

Reisepreises,
  Kosten, die durch den Abbruch der Reise entstan-

den sind, und 
  Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter Ur-

laubszeit. 

Die für den Fall zuständigen Richter des Oberlandes-
gerichts (OLG) Bremen kamen jedoch zu dem Ent-

Minderung des Reisepreises bei einer Kreuzfahrt und bei  
erheblichen Beeinträchtigungen der Reise

schluss, die Reise sei zwar mangelhaft gewesen, die 
Mängel seien aber durch die geleisteten Zahlungen 
abgegolten. 

Das sah der Bundesgerichtshof (BGH) anders. Die 
BGH-Richter entschieden, dass das OLG die Gesamt-
umstände, die die Reiseleistung beeinträchtigt haben, 
unzureichend berücksichtigt und zu Unrecht darauf 
abgestellt hat, der grundlegende Charakter der Reise 
als „Grönland-Kreuzfahrt“ sei nicht in Frage gestellt 
gewesen. Dabei ist der Verlauf des zweiten Teils der 
Reise, bei dem der Aufenthalt stark verkürzt wurde 
und die geplanten Besuche der Färöer und der Ork-
ney-Inseln vollständig durch eine bloße verlangsamte 
Rückreise ersetzt wurden, nicht hinreichend berück-
sichtigt. Das OLG muss daher die Quote, um die der 
Reisepreis zu mindern ist, erneut prüfen. Des Weiteren 
setzen sowohl das Kündigungsrecht als auch der Ent-
schädigungsanspruch eine erhebliche Beeinträchti-
gung der Reise voraus. Ob diese Erheblichkeitsschwel-
le überschritten ist, ist aufgrund einer 
Gesamtbewertung der Mängel der Reiseleistung zu 
beurteilen. 

Das Umgangsrecht des leiblichen Vaters ist an Hürden 
geknüpft, die sicherstellen, dass die Stabilität der sozia-
len Familie im Interesse des Kindes nicht unnötig gefähr-
det wird. Daher steht im Mittelpunkt stets die Frage, ob 
der Umgang dem Kindeswohl dient.

Neben dem Recht auf Umgang erhalten leibliche Väter 
künftig auch das Recht, Auskunft über die persönlichen 
Verhältnisse des Kindes zu verlangen, soweit das dem 
Wohl des Kindes nicht widerspricht. Bestehen Zweifel an 
der Vaterschaft, so kann diese Frage innerhalb des Um-
gangs- bzw. Auskunftsverfahrens geklärt werden.
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Diese Reform des Insolvenzrechts soll insolventen 
natürlichen Personen neue Perspektiven eröffnen. 
Während zur Erlangung der Restschuldbefreiung 
bislang in allen Privatinsolvenzverfahren ein 6-jähriges 
Verfahren durchlaufen werden muss, ist künftig schon 
nach der Hälfte der Zeit ein wirtschaftlicher Neuanfang 
möglich.

Schafft es der Schuldner, innerhalb von 3 Jahren 
mindestens 35 % der Gläubigerforderungen zur 
Schuldentilgung bereitzustellen, sowie die Verfahrens-
kosten zu begleichen, kann ihm nach Ablauf dieses 
Zeitraums Restschuldbefreiung erteilt werden. Die 
Neuregelung gilt für alle Verfahren, die nach 
dem 30.6.2014 beantragt werden.

Wer schneller schuldenfrei sein möchte, kann künftig 
auch in Verbraucherinsolvenzen die flexible und 
sofortige Entschuldungsmöglichkeit des Insolvenzplans 
in Anspruch nehmen. Bis zum Schlusstermin eines 
Insolvenzverfahrens kann jeder Schuldner einen 
Insolvenzplan vorlegen, in dem außerhalb des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und abweichend von 
den Vorschriften der Insolvenzordnung auf seinen 
Einzelfall abgestimmte Regelungen zur Entschuldung 
getroffen werden können. Stimmt die Mehrheit der 
Gläubiger zu, ist der Weg zu einem sofortigen 
wirtschaftlichen Neustart frei. Dabei wird ein 
Insolvenzplan bereits in Verbraucherinsolvenz-
verfahren vorgelegt werden können, die vor 
dem 1.7.2014 beantragt wurden oder werden.

Gleichzeitig stärkt das Gesetz die Rechte der Gläubiger. 
Wenn der Schuldner einen Restschuldbefreiungsantrag 
stellt, wird ihm bereits mit Beginn des Insolvenzverfah-
rens auferlegt, eine angemessene Erwerbstätigkeit 
auszuüben oder sich zumindest um eine solche zu 
bemühen. Gläubiger können auch zukünftig jederzeit 
schriftlich einen Versagungsantrag im Insolvenzverfah-
ren stellen.

Die Kosten für Warteschleifen bei Sonderrufnum-
mern wie 0180 oder 0900 Nummern entfallen seit 
dem 1.6.2013 komplett. Die Neuregelung gilt so-
wohl für Anrufe aus dem Festnetz als auch aus dem 
Mobilfunknetz. Eingeschlossen sind auch sog. nach-
gelagerte Warteschleifen, also beispielsweise Warte-
zeiten während einer Weiterleitung nach begon-
nener Bearbeitung. Zulässig sind Warteschleifen nur 
noch bei Gratisnummern, für Anrufe mit normalen 
Ortsvorwahlen, Sonderrufnummern mit Festpreisen 
und herkömmlichen Mobilfunknummern.

Die Bundesnetzagentur verfolgt Verstöße gegen die 
gesetzlichen Regelungen. Um rechtswidrige Warte-
schleifen aufdecken zu können, ist sie allerdings auf 
die Hilfe der Verbraucher angewiesen. Betroffene 
können sich unter der E-Mail: rufnummernmiss-
brauch@bnetza.de direkt an die Bundesnetzagentur 
wenden.

Call-by-Call-Anbieter sind bereits seit August 2012 
verpflichtet, den anfallenden Preis anzusagen, bevor 
der kostenpflichtige Teil des Gesprächs beginnt. 
Dann hat der Kunde 3 Sekunden Zeit aufzulegen, 
bevor die Verbindung aufgebaut und entgeltpflichtig 
wird. Ebenso muss der Anrufer über Tarifwechsel 
während eines laufenden Gesprächs informiert wer-
den. Entfällt diese Ansage, muss der Kunde für das 
Gespräch nicht bezahlen. 

Bei Umzug haben Verbraucher das Recht, ihren Fest-
netzvertrag unverändert an den neuen Wohnort mit-
zunehmen. Das gilt ebenso für den Internet- oder 
Mobilfunkvertrag. Wer in ein Gebiet umzieht, das 
der bisherige Anbieter nicht versorgen kann, profi-
tiert von verkürzten Kündigungsfristen. Wird der An-
bieter gewechselt, darf der Telefon- oder Internetan-
schluss nicht länger als einen Tag unterbrochen sein. 
Um dies zu gewährleisten, muss der alte Anbieter 
die Leitung so lange offen halten, bis der neue An-
schluss funktioniert.  

Zweite Insolvenzrechtsreform 
passiert den Bundesrat

Kosten für Telefon-Warte-
schleifen entfallen
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Der Bundesgerichtshof hat sich am 29.5.2013 mit der 
Wirksamkeit einer Klausel in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für den Verkauf gebrauchter Kfz und 
Anhänger befasst, die für Ansprüche des Käufers 
wegen Sachmängeln ausnahmslos eine lediglich 
einjährige Verjährungsfrist vorsah. 

In dem entschiedenen Fall kaufte ein Ehepaar von 
einem Autohaus am 14.8.2006 einen gebrauchten 
Geländewagen, den sie durch den Verkäufer vor der 
Übergabe mit einer Anlage für den Flüssiggasbetrieb 
ausstatten ließen. In den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Autohauses war für den Verkauf gebrauch-
ter Kraftfahrzeuge und Anhänger folgendes vorgese-
hen: „VI. Sachmangel: Ansprüche des Käufers wegen 
Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Ablieferung 
des Kaufgegenstandes an den Kunden“. 

Das Fahrzeug wurde den Käufern am 12.10.2006 
übergeben. In der Folgezeit traten an der Flüssiggasan-
lage Funktionsstörungen auf. Im Zeitraum von Juni 
2007 bis August 2008 brachten sie das Fahrzeug 

Abkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist im Gebraucht-
wagenhandel 

mehrfach zum Autohaus, um Reparaturarbeiten 
durchführen zu lassen. Mit Schreiben vom 16.10.2008 
setzten sie dem Autohaus erfolglos eine Frist zur 
Erklärung der Reparaturbereitschaft für den „Gastank“ 
und kündigten die Reparatur des Fahrzeugs bei einem 
anderen Autohaus an. Das Ehepaar begehrte Zahlung 
der zu erwartenden Mangelbeseitigungskosten in Höhe 
von ca. 1.300 €, Schadensersatz in Höhe von 800 € 
sowie Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten. 
Das Autohaus hat sich unter anderem auf die Verjäh-
rung der Gewährleistungsansprüche berufen. 

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtspre-
chung bestätigt, wonach eine Klausel in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen, mit der die 
gesetzliche Verjährungsfrist für die Ansprüche 
des Käufers wegen eines Mangels der verkauf-
ten Sache abgekürzt wird, insgesamt unwirksam 
ist. Daher gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Gemäß 
den kaufrechtlichen Vorschriften beträgt diese für die 
geltend gemachten Ansprüche 2 Jahre. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss 
vom 31.3.2013 die Grundsätze bekräftigt, die in zivilge-
richtlichen Streitigkeiten über die Anbringung von Para-
bolantennen durch Mieter zu beachten sind. 

Die Zivilgerichte haben eine fallbezogene Abwägung 
über die Eigentümerinteressen des Vermieters an der – 
auch optisch – ungeschmälerten Erhaltung des Wohn-
hauses und die Informationsinteressen des Mieters an 
der Nutzung allgemein zugänglicher Informationsquellen 
vorzunehmen. Zu berücksichtigen ist auch das Interesse 

Verbot von „Satellitenschüsseln“ durch den Vermieter nur nach 
Interessenabwägung im Einzelfall

ausländischer Mieter am Empfang von Rundfunkpro-
grammen aus ihrer Heimat, einschließlich der besonde-
ren Situation sprachlicher und kultureller Minderheiten. 

In der Regel ist der Vermieter dann nicht verpflichtet das 
Anbringen einer Parabolantenne zu dulden, wenn er 
dem Mieter einen Kabelanschluss bereitstellt. Dem be-
sonderen Informationsinteresse dauerhaft in Deutsch-
land lebender ausländischer Staatsangehöriger trägt die-
ser Grundsatz jedoch nicht in allen Fällen ausreichend 
Rechnung. 
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Ist eine angemessene Zahl von Programmen aus dem je-
weiligen Heimatland nicht über den vom Vermieter be-
reitgestellten Kabelanschluss, sondern nur über eine Pa-
rabolantenne zu empfangen, so ist das Interesse der 
ausländischen Mieter am Empfang von Rundfunkpro-
grammen ihres Heimatlandes bei der Abwägung mit den 
Eigentümerinteressen des Vermieters zu berücksichtigen. 

Zulässige Abwägungsgesichtspunkte sind hierbei, in wel-
chem Umfang der Mieter Programme seines Heimat-
landes bereits ohne eigene Parabolantenne empfangen 
kann und ob er über die bereitgestellte Empfangsanlage 
gegen angemessenes Entgelt ein zusätzliches Programm-
angebot nutzen kann.

In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall 
war eine Arbeitnehmerin bei einem Unternehmen als 
„außertarifliche Mitarbeiterin“ beschäftigt und bezog ein 
Jahresgehalt von ca. 95.000 € brutto. Gemäß dem Ar-
beitsvertrag musste sie „auch außerhalb der betriebsüb-
lichen Arbeitszeit tätig … werden“. Weitere Regelungen 
zur Arbeitszeit enthält der Vertrag nicht. 

Im Herbst 2010 hatten sich nach Angaben des Arbeitge-
bers nahezu 700 Minusstunden angesammelt. Seit Ok-
tober 2010 forderte das Unternehmen die Arbeitneh-
merin auf, eine tägliche Arbeitszeit von mindestens 7,6 
Stunden bzw. die betriebsübliche wöchentliche Arbeits-
zeit von 38 Stunden einzuhalten. Dieser Aufforderung 
kam sie nicht nach. Der Arbeitgeber kürzte die Gehälter 
um insgesamt ca. 7.000 € brutto, weil die Arbeitneh-
merin ihre Arbeitspflicht nicht vollständig erfüllt und z. B. 

Dauer der Arbeitszeit bei fehlender ausdrücklicher  
Vereinbarung 

im Dezember nur 19,8 Stunden, im Januar nur 5,5 Stun-
den im Betrieb gearbeitet habe.

Die Arbeitnehmerin war jedoch der Auffassung, dass sie 
vertraglich nicht verpflichtet sei, 38 Stunden pro Woche 
zu arbeiten. Sie müsse überhaupt nicht an bestimmten 
Tagen und zu bestimmten Zeiten im Betrieb sein. Ihre 
Arbeit sei nicht in Zeiteinheiten zu messen. 

Diese Auffassung teilte das Bundesarbeitsgericht nicht 
und entschied, dass der Arbeitsvertrag als Maß der zu 
leistenden Arbeit die betriebsübliche Arbeitszeit voraus-
setzt. Ist in einem Arbeitsvertrag die Dauer der Arbeits-
zeit nicht ausdrücklich geregelt, so gilt die betriebsüb-
liche Arbeitszeit als vereinbart. Das gilt auch für 
außertarifliche Angestellte. 
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Ist das Arbeitsverhältnis beendet und ein Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Abgeltung des gesetzlichen Erho-
lungsurlaubs entstanden, kann der Arbeitnehmer auf 
diesen Anspruch grundsätzlich verzichten. Nach dem 
Bundesurlaubsgeldgesetz kann von der Regelung, 
wonach der Urlaub abzugelten ist, wenn er wegen 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise 
nicht mehr gewährt werden kann, nicht zuungunsten des 
Arbeitnehmers abgewichen werden. Jedoch hindert diese 
Regelung nur einzelvertragliche Abreden, die das 
Entstehen von Urlaubsabgeltungsansprüchen ausschlie-
ßen. 

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) in diesem 
Zusammenhang entschiedenen Fall kündigte ein 
Arbeitgeber am 26.11.2008 einem seit Januar 2006 
arbeitsunfähigen Arbeitnehmer ordentlich zum 

Urlaubsabgeltung nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
durch Vergleich

30.6.2009. Im Kündigungsrechtsstreit regelten die 
Parteien in einem Vergleich u. a., dass das Arbeitsverhält-
nis durch die Kündigung aufgelöst worden ist, der 
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer eine Abfindung in 
Höhe von 11.500 € zahlt und mit Erfüllung des Vergleichs 
wechselseitig alle finanziellen Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis, gleich ob bekannt oder unbekannt und 
gleich aus welchem Rechtsgrund, erledigt sind. In einem 
Schreiben verlangte der Arbeitnehmer ohne Erfolg, 
Urlaub aus den Jahren 2006 bis 2008 mit ca. 10.600 € 
abzugelten.

Nach Auffassung des BAG erfasst die Erledigungsklausel 
im gerichtlichen Vergleich jedoch auch den entstandenen 
Anspruch auf Abgeltung des gesetzlichen Erholungsur-
laubs.


